
Bürgerbus Geisenfeld 
allgemeine 

Beförderungsbedingungen 
 

§ 1 Geltungsbereich 
(1) Die allgemeinen Beförderungsbedingungen gelten für die Beförderung im 
Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen. Die zuständige Genehmigungsbehörde 
kann in Berücksichtigung besonderer Verhältnisse Anträgen auf 
Abweichungen von den Bestimmungen dieser Verordnung zustimmen. (siehe 
Abschnitt Besondere Beförderungsbedingungen) 
 

§ 2 Anspruch auf Beförderung 
(1) Anspruch auf Beförderung besteht, soweit nach den Vorschriften des 
Personenbeförderungsgesetzes und den auf Grund dieses Gesetzes 
erlassenen Rechtsvorschriften eine Beförderungspflicht gegeben ist. Sachen 
werden nur nach Maßgabe der §§ 11 und 12 befördert. 
 

§ 3 Von der Beförderung ausgeschlossene Personen 
(1) Personen, die eine Gefahr für die Sicherheit oder Ordnung des Betriebs 
oder für die Fahrgäste darstellen, sind von der Beförderung ausgeschlossen. 
Soweit diese Voraussetzungen vorliegen, sind insbesondere ausgeschlossen  

1. Personen, die unter Einfluss geistiger Getränke oder anderer  
berauschender Mittel stehen, 
2. Personen mit ansteckenden Krankheiten, 
3. Personen mit geladenen Schusswaffen, es sei denn, dass sie zum 
Führen von Schusswaffen berechtigt sind. 

(2) Nicht schulpflichtige Kinder vor Vollendung des 6. Lebensjahres können 
von der Beförderung ausgeschlossen werden, sofern sie nicht auf der ganzen 
Fahrstrecke von Personen begleitet werden, die mindestens das 6. 
Lebensjahr vollendet haben; die Vorschriften des Absatzes 1 bleiben 
unberührt. 
 

§ 4 Verhalten der Fahrgäste 
(1) Fahrgäste haben sich bei Benutzung der Betriebsanlagen und Fahrzeuge 
so zu verhalten, wie es die Sicherheit und Ordnung des Betriebes, ihre eigene 
Sicherheit und die Rücksicht auf andere Personen gebieten. Anweisungen des 
Betriebspersonals ist zu folgen. 
(2) Fahrgästen ist insbesondere untersagt,  

 sich mit dem Fahrzeugführer während der Fahrt zu unterhalten, 
 die Türen während der Fahrt und außerhalb der Haltestellen 

eigenmächtig zu öffnen, 
 Gegenstände aus den Fahrzeugen zu werfen oder hinausragen zu 

lassen, 
 während der Fahrt auf- oder abzuspringen, 
 ein als besetzt bezeichnetes Fahrzeug zu betreten, 
 die Benutzbarkeit der Betriebseinrichtungen, der 



 Durchgänge und der Ein- und Ausstiege durch sperrige Gegenstände 
zu beeinträchtigen, 

 in den Fahrzeugen zu rauchen, 
 Tonwiedergabegeräte oder Tonrundfunkempfänger zu benutzen, 

(3) Die Fahrgäste dürfen die Fahrzeuge nur an den Haltestellen betreten und 
verlassen; Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des Betriebspersonals. 
Soweit besonders gekennzeichnete Eingänge oder Ausgänge vorhanden sind, 
sind diese beim Betreten oder Verlassen der Fahrzeuge zu benutzen. Es ist 
zügig ein- und auszusteigen sowie in das Wageninnere aufzurücken. Wird die 
bevorstehende Abfahrt angekündigt oder schließt sich eine Tür, darf das 
Fahrzeug nicht mehr betreten oder verlassen werden. Jeder Fahrgast ist 
verpflichtet, sich im Fahrzeug stets einen festen Halt zu verschaffen.  
(4) Die Beaufsichtigung von Kindern obliegt den Begleitern. Sie haben 
insbesondere dafür zu sorgen, dass die Kinder nicht auf den Sitzplätzen knien 
oder stehen und nach Maßgabe der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften 
Sicherheitsgurte angelegt haben oder in einer Rückhalteeinrichtung für Kinder 
gesichert sind. 
(5) Verletzt ein Fahrgast trotz Ermahnung die ihm obliegenden Pflichten, nach 
den Absätzen 1 bis 4, so kann er von der Beförderung ausgeschlossen 
werden. 
(6) Bei Verunreinigung von Fahrzeugen werden vom Unternehmer 
festgesetzte Reinigungskosten erhoben; weitergehende Ansprüche bleiben 
unberührt. 
(7) Beschwerden sind nicht an das Fahr-, sondern an das Aufsichtspersonal 
zu richten. Soweit Beschwerden nicht durch das Aufsichtspersonal erledigt 
werden können, sind sie unter Angabe von Datum, Uhrzeit, Wagen- und 
Linienbezeichnung sowie möglichst unter Beifügung des Fahrausweises an 
die Verwaltung des Unternehmers zu richten.  
(8) Wer missbräuchlich die Notbremse oder andere 
Sicherungseinrichtungenbetätigt, hat - unbeschadet einer Verfolgung im Straf-
oder Bußgeldverfahren und weitergehender zivilrechtlicher Ansprüche - einen 
Betrag von 15,- Euro zu zahlen. 
 

§ 5 Zuweisung von Plätzen 
 Das Personal ist berechtigt, Fahrgästen Plätze zuzuweisen. 
 

§ 6 Beförderung von Sachen 
(1) Ein Anspruch auf Beförderung von Sachen besteht nicht. Handgepäck und 
sonstige Sachen werden bei gleichzeitiger Mitfahrt des Fahrgastes und nur 
dann befördert, wenn dadurch die Sicherheit und Ordnung des Betriebs nicht 
gefährdet und andere Fahrgäste nicht belästigt werden können. 
(2) Von der Beförderung sind gefährliche Stoffe und gefährliche Gegenstände 
ausgeschlossen, insbesondere  

 explosionsfähige, leicht entzündliche, radioaktive, übelriechende 
oder ätzende Stoffe, 

 unverpackte oder ungeschützte Sachen, durch die Fahrgäste 
verletzt werden können, 

 Gegenstände, die über die Wagenumgrenzung hinausragen. 
(3) Zur Beförderung von Kleinkindern in Kinderwägen ist es erforderlich, dass 
die Begleitperson ein entsprechendes Fahrzeugrückhaltesystem zur 
Verfügung stellt. 



(4) Der Fahrgast hat mitgeführte Sachen so unterzubringen und zu 
beaufsichtigen, dass die Sicherheit und Ordnung des Betriebs nicht gefährdet 
und andere Fahrgäste nicht belästigt werden können. 
(5) Das Personal entscheidet im Einzelfall, ob Sachen zur Beförderung 
zugelassen werden und an welcher Stelle sie unterzubringen sind. 
 

§ 7 Beförderung von Tieren 
(1) Auf die Beförderung von Tieren ist § 11 Abs. 1, 4 und 5 anzuwenden. 
(2) Hunde werden nur unter Aufsicht einer hierzu geeigneten Person 
befördert. Hunde, die Mitreisende gefährden können, müssen einen Maulkorb 
tragen. 
(3) Blindenführhunde, die einen Blinden begleiten, sind zur Beförderung stets 
zugelassen. 
(4) Sonstige Tiere dürfen nur in geeigneten Behältern mitgenommen werden. 
(5) Tiere dürfen nicht auf Sitzplätzen untergebracht werden. 
 

§ 8 Fundsachen 
Fundsachen sind gemäß §978 BGB unverzüglich dem Betriebspersonal 
abzuliefern. Eine Fundsache wird an den Verlierer durch das Fundbüro des 
Unternehmens zurückgegeben. Sofortige Rückgabe an den Verlierer durch 
das Betriebspersonal ist zulässig, wenn er sich einwandfrei als Verlierer 
ausweisen kann. Der Verlierer hat den Empfang der Sache schriftlich zu 
bestätigen. 
 

§ 9 Haftung 
Der Unternehmer haftet für die Tötung oder Verletzung eines Fahrgastes und 
für Schäden an Sachen, die der Fahrgast an sich trägt oder mit sich führt, 
nach den allgemein geltenden Bestimmungen, jedoch für Sachschäden haftet 
der Unternehmer gegenüber jeder beförderten Person nur bis zum 
Höchstbetrag von Euro 1.000,00; die Begrenzung der Haftung gilt nicht, wenn 
die Sachschäden auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen sind. 
 

§ 10 Verjährung 
(1) Ansprüche aus dem Beförderungsvertrag verjähren in zwei Jahren. Die 
Verjährung beginnt mit der Entstehung des Anspruchs. 
(2) Im Übrigen richtet sich die Verjährung nach den allgemeinen Vorschriften. 
 

§ 11 Ausschluss von Ersatzansprüchen 
Abweichungen von Fahrplänen durch Verkehrsbehinderungen, Betriebs-
störungen oder -unterbrechungen sowie Platzmangel begründen keine 
Ersatzansprüche; insoweit wird auch keine Gewähr für das Einhalten von 
Anschlüssen übernommen. 
 

§ 12 Gerichtsstand 
Der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, die sich aus dem Beförderungs-
vertrag ergeben, ist der Sitz des Unternehmers. 

  



Besondere 
Beförderungsbedingungen 

 
Aufgrund der Genehmigung der Regierung von Oberbayern, erlässt die Stadt 
Geisenfeld, Bürgerbus, folgende besonderen Beförderungsbedingungen zum 
Aussteigen von Fahrgästen außerhalb eingerichteter Haltestellen im Linienverkehr: 
Fahrgäste können auf allen Bürgerbuslinien der Stadt Geisenfeld, Bürgerbus, 
außerhalb von Haltestellen aussteigen, wenn folgende gesetzliche Bedingungen und 
Verhaltensregeln erfüllt sind: 

1. Beim Unterwegshalt ist die StVO genauestens zu beachten. 
Nicht gestattet ist das Aussteigen lassen beim Halt an 
Lichtsignalanlagen auf dem linken Fahrstreifen, wenn ein rechter 
Fahrstreifen vorhanden ist, im Bereich von scharfen Kurven und 
Kuppen sowie an unübersichtlichen Straßenstellen, an Absperrungen, 
bei Wetterlagen mit Eis- bzw. Schneeglätte. 
Weiter ist das Aussteigen lassen nicht gestattet, wo das Halten gemäß 
§ 12 Abs. 1 StVO bereits unzulässig ist (Ausnahme § 12 Abs. 1 Ziffer 6 
b StVO), bei schlechten Straßen- und Sichtverhältnissen (Nebel, starker 
Schneefall und ähnliches) wegen der Gefahr von Auffahrunfällen sowie 
wegen Gefährdung der Fahrgäste nach dem Aussteigen aus dem Bus. 
Das Aussteigen ist ebenfalls nicht gestattet außerhalb geschlossener 
Ortschaften. 
 

2. Der Fahrgast muss seinen Aussteigewunsch dem Fahrer rechtzeitig, jedoch 
spätestens eine Haltestelle vor dem Aussteigeziel, mitteilen. 
 
3. Beim Unterwegshalt darf nur ausgestiegen werden. 
 
4. Zwischen zwei Haltestellen wird grundsätzlich nur einmal angehalten. 
 
5. Die Entscheidung, ob ein Unterwegshalt möglich ist, trifft ausschließlich der 
Fahrer. 
 
6. Der zum Anhalten gesetzte rechte Fahrtrichtungsanzeiger ist solange 
eingeschaltet zu lassen, bis der Aussteigevorgang beendet ist. 
Diese Regelungen gelten für alle im Verbund betriebenen Linien im gesamten 
Bürgerbus-Verkehrsgebiet. 


